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Aufruf zur Förderung der Wirtschaftsnahen 

Forschungseinrichtungen in Anlehnung an die Richtlinie des 
Freistaats Thüringen  

zur Förderung von Forschung, Technologie und Innovation (FTI) 
 
1. Vorbemerkung 
Thüringen ist durch eine kleinteilige, KMU-geprägte Wirtschaftsstruktur gekennzeichnet. In Deutschland wird 
aber der Großteil der privaten FuE-Aufwendungen, d.h. etwa 90 %, durch Großunternehmen getätigt. Der 
Anteil der FuE-Ausgaben der Wirtschaft am Bruttoinlandsprodukt liegt in Thüringen deshalb nur bei rund 1 %.  
 
Um eine Steigerung der FuE-Tätigkeiten, insbesondere der KMU in Thüringen zu bewirken, muss den 
Unternehmen der Zugriff auf Know-how, bspw. auf Forschungsergebnisse von Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, erleichtert und das in Thüringen vorhandene Wissen integrativ zur Verfügung 
gestellt werden. FuE-Kooperationen zwischen Unternehmen (insbesondere KMU) und 
Forschungseinrichtungen sowie der Transfer von FuE-Ergebnissen in neue Produkte, Verfahren und 
Dienstleistungen sollen deshalb forciert werden. Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen sollen ihr 
Know-how in die Thüringer Wirtschaft transferieren.  
 
Die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen sollen befähigt werden, den Technologiebedarf der Thüringer 
Wirtschaft zu decken und ihre Innovationskraft zu stärken, um komplexe FuE-Projekte umzusetzen. 
 
Um die wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen zu befähigen, Innovationen auf dem internationalen Stand 
der Technik anbieten zu können, werden mit oben genannter Richtlinie die Investition in forschungsbezogene 
Geräteinfrastruktur unterstützt. Diese Geräteinvestitionen sollen den Wissens- und Technologietransfer in die 
Thüringer Wirtschaft stärken. 

2. Gegenstand des Aufrufs 
Der Thüringer Landtag hat mit dem Haushaltsgesetz 2021 zusätzliche Mittel für die Umsetzung von 
Maßnahmen mit besonderem Innovationspotential beschlossen. Für die Förderung der wirtschaftsnahen 
Infrastruktur stehen in der Initiative „FuE-Schub“ Landesmittel in Höhe von 5 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2021 
zur Verfügung. Aus diesem Mittelvolumen kann jede wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung bis zu insgesamt 
550.000 EUR  

1. für Investitionen in die forschungsbezogene Geräteinfrastruktur im Rahmen nichtwirtschaftlicher 
Tätigkeiten und 

2. für Digitalisierungsvorhaben im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten 
 
beantragen. 
 
Die Bewilligung erfolgt unter Berücksichtigung der strategischen Ziele der Regionalen Forschungs- und 
Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung für Thüringen (RIS3 Thüringen)1.  
 
Im Ergebnis der Entwicklung der RIS3 Thüringen wurden folgende für Thüringen relevante vier 
Spezialisierungsfelder  

- Industrielle Produktion und Systeme  

- Nachhaltige und intelligente Mobilität und Logistik 
- Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft  
- Nachhaltige Energie und Ressourcenverwendung  

sowie das Querschnittsfeld 
- Informations- und Kommunikationstechnologien, innovative und produktionsnahe 

Dienstleistungen  
identifiziert. 

                                                           
1 Die Strategie kann unter dem Link: www.ris3-thueringen.de abgerufen werden. 

http://www.ris3-thueringen.de/
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3. Teilnahmebedingungen 
3.1 Investitionen in die forschungsbezogene Infrastruktur im Rahmen 

nichtwirtschaftlicher Tätigkeiten 
 Die zu beantragenden Vorhaben müssen grundsätzlich den Regelungen und Bedingungen der 

Richtlinie des Freistaats Thüringen zur Förderung von Forschung, Technologie und Innovation 
entsprechen.  

 Antragsberechtigt sind nur wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen des Freistaates Thüringen. 
 Die maximale Förderquote beträgt 100 %.  
 Jede wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung kann einen Förderantrag einreichen.  
 Die Antragstellung erfolgt über einen Antrag in Papierform. Die Antragsvorlage als beschreibbare pdf-

Datei steht unter folgendem Link zur Verfügung (https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-
WIN-2021-LM-gesamt.pdf).   

 Die vollständigen Antragsunterlagen in Papierform mit Unterschrift im Original müssen bis zu dem 
unter Punkt 4. genannten Stichtag in einfacher Ausfertigung in der Thüringer Aufbaubank vorliegen 
(Posteingang: Thüringer Aufbaubank, Abteilung Transferförderung, Postfach 90 02 44, 99105 Erfurt).  

 Eine Teilnahme am Förderverfahren ist nur möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 
RIS3 Konformität d. h. das Vorhaben muss einem der vier Spezialisierungsfelder oder dem 
Querschnittsfeld der Thüringer RIS3 zugeordnet werden können, wobei Vorhaben im Querschnittsfeld 
einen klaren Bezug zu mindestens einem Spezialisierungsfeld aufweisen müssen, und  
Wissens- und Technologietransfer in die Thüringer Wirtschaft erfolgt im Rahmen des 
Forschungsschwerpunktes der antragstellen Forschungseinrichtung. 

 Es ist zu beachten, dass nur die bis zum Stichtag eingereichten Unterlagen in die Förderentscheidung 
einbezogen werden können. Die verspätete Abgabe des Antrages führt zur Ablehnung. Aus 
Objektivitäts- und Gleichbehandlungsgründen werden bei der Bewertung nur die Fakten 
berücksichtigt, die vom Antragsteller selbst dargestellt wurden. 

 

3.2 Digitalisierungsvorhaben im Rahmen wirtschaftlicher Tätigkeiten 
 Die Förderung der Digitalisierungsvorhaben erfolgt in Anlehnung an die Richtlinie des Freistaats 

Thüringen zur Förderung von Forschung, Technologie und Innovation. Unter 
„Digitalisierungsvorhaben“ werden Maßnahmen in den folgenden Bereichen verstanden: 
Digitalisierungsforschung, Datenqualitätssicherung, Simulationstechniken, Datenvernetzung und 
Geschäftsprozesse.  

 Antragsberechtigt sind nur wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen des Freistaates Thüringen. 
 Die maximale Förderquote beträgt 50 %. 
 Jede wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung kann einen Förderantrag einreichen. 
 Die Antragstellung erfolgt über einen Antrag in Papierform. Die Antragsvorlage als beschreibbare pdf-

Datei steht unter folgendem Link zur Verfügung (https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-
WID-2021-LM-gesamt.pdf).   

 Die vollständigen Antragsunterlagen mit Originalunterschrift müssen bis zu dem unter Punkt 4. 
genannten Stichtag in einfacher Ausfertigung in der Thüringer Aufbaubank vorliegen (Posteingang: 
Thüringer Aufbaubank, Abteilung Transferförderung, Postfach 90 02 44, 99105 Erfurt). 

 Jeder Förderantrag muss dem o. g. Querschnittsfeld der RIS3 Thüringen zugeordnet werden können 
und dabei einen klaren Bezug zu mindestens einem Spezialisierungsfeld aufweisen (RIS3 Konformität). 

 Es ist zu beachten, dass nur die bis zum Stichtag eingereichten Unterlagen in die Förderentscheidung 
einbezogen werden können. Die verspätete Abgabe des Antrages führt zur Ablehnung.   

 
Die Summe der beantragten Zuschüsse je wirtschaftsnahe Forschungseinrichtung darf grundsätzlich 
550.000 EUR nicht überschreiten. 

 
 
 

https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-WIN-2021-LM-gesamt.pdf
https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-WIN-2021-LM-gesamt.pdf
https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-WID-2021-LM-gesamt.pdf
https://www.aufbaubank.de/Download/FTI-Antrag-WID-2021-LM-gesamt.pdf
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4. Zeitlicher Verlauf und einzuhaltende Fristen 

 
Die für diesen Aufruf zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000.000,00 EUR werden 
zusätzlich und ausschließlich durch den Freistaat Thüringen (Landesmittel) im Haushaltsjahr 2021 
bereitgestellt und unterliegen damit beschränkenden haushalterischen Bedingungen hinsichtlich der 
zeitlichen Verwendung. Hieraus ergibt sich u.a., dass die Zuschussmittel dieses Verfahrens bis zum Ende 
des Jahres 2021 auf Basis bezahlter Rechnungen an die Zuwendungsempfänger ausgezahlt werden 
müssen. 
 
Insofern sind folgende Fristen für die Antragstellung, Bewilligung und Auszahlung verbindlich:  
 
Stichtag zur Antragstellung: 15.02.2021 
Möglicher Bewilligungszeitraum: 15.03.2021 - 30.09.2021 
Einreichung letzter Abrufantrag: 31.10.2021 
 
Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass ein Rechtsanspruch auf Förderung erst mit Erlass des 
Zuwendungsbescheides entsteht. Die Genehmigung eines vorzeitigen Maßnahmebeginns ist nicht 
möglich. 

 
 
5. Bewertungsverfahren 

 Die inhaltliche Prüfung der eingehenden Anträge erfolgt für alle Vorhaben (nach Punkt 3.1 und nach 
Punkt 3.2) ausschließlich durch das Projektmanagement der Thüringer Aufbaubank.  

 Auf Basis dieser Prüfung wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine 
Entscheidung über die Förderung getroffen und durch die Thüringer Aufbaubank gegenüber den 
Antragstellern mitgeteilt.  

 Entscheidungskriterium über die Förderung ist insbesondere auch die Plausibilität der Darstellung 
einer Mittelinanspruchnahme ausschließlich im Haushaltsjahr 2021. 
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Die Forschungseinrichtungen haben die Möglichkeit, sich vor der Antragstellung durch die Mitarbeiter der 
Thüringer Aufbaubank beraten zu lassen. 
 

Ansprechpartner 
Wissenschaftliche Projektbegleitung 

Fachzuständigkeit Telefon / E-Mail 

Frau Dr. Djambova 
 
 

Steuerungs-/Regelungstechnik 
Automatisierungs- und Prozessleittechnik 
Robotik 
Service-/ Assistenzsysteme 
IT-Infrastruktur und -Systeme  
Software und Kreativ-Dienstleistungen 
Digitale Medien 
Verkehrssysteme, Logistik 

 0361 7447-210 

@ Tatiana.Djambova@aufbaubank.de 

Herr Dr. Döring 
 
 

Verfahrenstechnik 
Anlagenbau 
Maschinenbau 
Gerätetechnik 
Fertigungstechnik 
Werkzeug- und Formenbau 
Fügetechnik 
Antriebstechnik 
Fördertechnik/Materialflusstechnik 
Umwelt- und Recyclingtechnik 
Regenerative Energien (Solar, Wind) 
Baustoffwissenschaften/ ökologische Baustoffe 

 0361 7447-367 

@ Sebastian.Doering@aufbaubank.de 

Frau Dr. Heinze 
 
 

anorganische Chemie 
Werkstoffe und Werkstoffsysteme 
Leichtbau 
Kunststoffe 
Kunststoffverarbeitung 
Additive Fertigung, 3D-Druck 
Beschichtungs- und Oberflächentechnik 
Werkstoffprüfung 
Ressourceneffizienz: Substitution kritischer Rohstoffe 

 0361 7447-427 

@ Ute.Heinze@aufbaubank.de 

Frau Dr. Hoffmeier Medizintechnik 
Analytik, Diagnostik & Infektionsforschung 
Biotechnologie 
Pharmazie/Pharmakologie 
Gesundheit & Altern 
Ernährungswirtschaft 

 0361 7447-202 

@ Andrea.Hoffmeier@aufbaubank.de 

Frau Könnecke 
 

organische Chemie 
Umwelt- und Verfahrenschemie  
Energiespeicher, Energieeffizienz 
Regenerative Energien (Biogas, Geothermie) 
Technische Textilien, Smart Textiles 
Ressourceneffizienz: nachwachsende Rohstoffe 

 0361 7447-314 

@ Anne.Koennecke@aufbaubank.de 

Herr Dr. Nguyen Elektrotechnik 
Energieumwandlung, -übertragung und -verteilung 
Elektronik, Mikroelektronik 
Mikro-Nanotechnologie 
Messtechnik 
Sensorik/Aktorik 
Systemsimulation/-integration 
Elektromobilität 

 0361 7447-380 

@ Tran-Trung.Nguyen@aufbaubank.de 

Herr Peter 
 
 

Photonik 
Optik, Optoelektronik 
Lasertechnik 
Lasermaterialbearbeitung 
Mikro- und nanooptische Systeme 
Optische Sensorik/Messtechnik 
Beleuchtungstechnik und Displays (LED, OLED) 
Automotive 

 0361 7447-249 

@ Sirken.Peter@aufbaubank.de 
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